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steuerfrei, soweit ein jährlicher Höchstbetrag von
8 % (bis 2017: 4 %) der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
West (Höchstbetrag für 2019: 6.432 Euro)
nicht überschritten wird.5 Sofern bereits lau -
fende Beiträge z. B. für „alte“ Direktversiche-
rungen gem. § 40b EStG pauschal besteuert
werden, sind diese auf den Höchst betrag anzu-
rechnen.6

Arbeitgeber können durch Tarifvereinbarungen
verpflichtet werden, die Finanzierung der be-
trieblichen  Alters vorsorge des Arbeitnehmers
durch Umwandlung von Arbeitslohn (Entgelt-

1 Lohnsteuer-Anmeldungen
bzw. Umsatzsteuer-Voran -
meldungen müssen bis
zum Fälligkeitstag abge-
geben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge ent-
stehen können.

2 Für den abgelaufenen
 Monat. Falls vierteljährlich
gezahlt wird, für das abge-
laufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen
 Monat; bei Dauerfristverlän-
gerung für den vorletzten
Monat. Falls vierteljährlich
ohne  Dauer frist verlänge -
rung gezahlt wird, für das
abgelaufene Kalenderviertel-
jahr.

4 Die Schonfrist endet am
15. 4., weil der 13. 4. ein
Samstag ist.

5 Siehe § 3 Nr. 63 EStG; zu
beachten ist, dass die Anhe-
bung des lohnsteuerfreien
Höchstbetrags auf 8 % nicht
für die Sozial versicherung
gilt, hier bleibt es bei einer
Beitragsfreiheit von höchs -
tens 4 % der Beitragsbe-
mes sungsgrenze (vgl. § 1
Abs. 1 Nr. 9  Sozialver siche -
rungsentgeltverordnung).

6 Siehe § 52 Abs. 4 Satz 14 f.
EStG.

Informationsbrief
April 2019

Allgemeine Steuerzahlungstermine im April

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Mi. 10. 4. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
 Solidaritätszuschlag2 15. 4.4

Umsatz steuer3 15. 4.4

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überwei sungen; maßgebend
ist die Gutschrift auf dem Konto der  Finanz behörde. Dagegen
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem
Fälligkeitstermin eingereicht werden.

1
Verbesserte Förderung der betrieblichen
 Altersversorgung: Arbeitgeberzuschuss
ab 2019
Seit 2018 ist die steuerliche Förderung der be-
trieblichen Altersversorgung verbessert worden:
Beiträge des Arbeitgebers an Pensionsfonds,
Pensionskassen oder an Direktversicherungen
zum Aufbau einer kapital gedeckten betrieb lichen
Altersversorgung des Arbeitnehmers sind lohn-
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umwandlung) vorzunehmen. Im Fall einer Ent-
geltumwandlung hat der Arbeitgeber zusätzlich
15 % des umgewandelten Arbeitslohns als Zu-
schuss an die entsprechenden Versorgungsein-
richtungen weiterzuleiten, soweit er durch die
Entgelt umwandlung Sozialversicherungsbeiträge
einspart; der Zuschuss selbst ist Teil der (steuer -
freien) Entgeltumwandlung.7

Die Einsparung von Sozialversicherungsbeiträgen
kommt damit dem Arbeitnehmer zugute. Der
Pflicht zuschuss gilt für Entgeltumwandlungsver-
einbarungen, die ab dem 1. Januar 2019 abge-
schlossen werden. Für vor 2019 abgeschlossene
„Bestandsvereinbarungen“ gilt diese Regelung
erst ab dem 1. Januar 2022.8

2
Zuschüsse für Mahlzeiten des Arbeitnehmers

Zuschüsse für unentgeltliche oder verbilligte
Mahlzeiten, die Arbeitnehmer von ihrem Arbeit-
geber erhalten, sind regelmäßig lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtig. Für diese Leis tun -
gen gelten allerdings Besonderheiten: Unab-
hängig vom tatsächlichen Wert der Mahlzeit
ist nur ein jährlich festgesetzter sog. amtlicher
Sachbezugswert zu versteuern.9 Dieser Sachbe-
zugswert beträgt im Jahr 2019 für ein  Mittag-
oder ein Abendessen jeweils 3,30 Euro. Even-
tuelle Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern
den Sachbezugswert.

Der Ansatz des (günstigen) Sachbezugswerts
kommt regelmäßig in Betracht für

a) Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäg-
lich in einer selbst betriebenen Kantine,
Gaststätte oder vergleichbaren Einrichtung
an Arbeitnehmer abgibt;

b) Leistungen des Arbeitgebers an Mahlzeiten
vertreibende Einrichtungen (z. B. Gaststät-
ten), die zur Verbilligung von arbeitstäg -
lichen Mahlzeiten beitragen, wenn der Zu-
schuss den tatsächlichen Preis der Mahlzeit
nicht übersteigt;

c) die Abgabe von Restaurantschecks/-gut-
scheinen an Arbeitnehmer zur Einlösung in
Gaststätten usw. Voraussetzung für den An-
satz mit dem Sachbezugswert ist, dass der
Restaurantscheck einen Wert von 6,40 Euro
(für 2019) pro Mahlzeit nicht übersteigt. 

d) Barzuschüsse, die der Arbeitgeber – z. B.
statt Gutscheinen – ohne vertragliche Be -
ziehung zu einer Annahmestelle an seine
Arbeitnehmer für den Erwerb einer
 arbeitstäg lichen Mahlzeit bis zur Höhe von
6,40 Euro pro Mahlzeit leistet.10

Steuerbegünstigte Zuschüsse für Mahlzeiten kom-
men auch für Arbeitnehmer in Betracht, die ihre
Tätigkeit in einem Home-Office ausüben oder
für Teilzeitkräfte, die nicht mehr als 6 Stunden
täglich arbeiten.

Die günstigen Sachbezugswerte können nur dann
angesetzt werden, wenn nur eine Mahlzeit je
Arbeitstag erworben und vom Arbeitgeber be-
zuschusst wird. Der Erwerb von Mahlzeiten für
andere Tage „auf Vorrat“ ist schädlich und führt
zum Ansatz entsprechender Zuschüsse als Bar-
lohn mit dem nominalen Wert.11

Zum Nachweis dieser Voraussetzungen hat der
Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer die Tage der
Abwesenheit z. B. infolge von Auswärtstätigkei-
ten, Urlaub oder Krankheit festzustellen und die
Ausgabe der Essensmarke bzw. des Zuschusses
anzupassen; diese Überprüfung ist dann nicht
erforderlich, wenn kein Arbeitnehmer mehr als
15 Zuschüsse monatlich erhält.

Ergibt sich durch die unentgeltliche oder ver -
billigte Verschaffung von Mahlzeiten ein lohn-
steuerpflichtiger Betrag, kann der Arbeitgeber
diesen gem. § 40 Abs. 2 EStG mit 25 % pauschal
versteuern; in diesem Fall liegt in der Sozialver-
sicherung Beitragsfreiheit vor.

3
Unentgeltliche PKW-Nutzung durch den
 Ehepartner als Entlohnung für geringfügige
 Beschäftigung

Für die private Nutzung eines betrieblichen PKW
durch einen Arbeitnehmer kommt eine steuer -
liche Vereinfachungsregelung in Betracht, wenn
kein Fahrtenbuch geführt wird: Der sich daraus
ergebende lohnsteuer- und sozialversicherungs-
pflichtige geldwerte Vorteil ist dann mit monat-
lich 1 % des Bruttolistenpreises des PKW anzu-
setzen.12 Bei der 1 %-Regelung handelt es sich
um eine typisierende Regelung, die unabhängig
vom Umfang der (tatsächlichen) privaten Nut-
zung anzuwenden ist.13

Der Bundesfinanzhof14 hat sich jetzt mit der
Frage auseinandergesetzt, ob eine nach der 1 %-
Regelung zu versteuernde (uneingeschränkte)
private PKW-Nutzung auch im Rahmen eines  Mini -
jobs (geringfügige  Beschäftigung bis 450 Euro
Arbeitslohn im Monat) zulässig ist. 

Im Streitfall beschäftigte ein Unternehmer seine
Ehefrau als Büro- und Kurierkraft im Rahmen
 eines Mini jobs und überließ ihr einen PKW zur
(uneingeschränkten) Privatnutzung ohne Kos ten -
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7 Vgl. § 1a Abs. 1 und Abs. 1a
Betriebsrentengesetz sowie
BMF-Schreiben vom 6. Dezem-
ber 2017 – IV C 5 – S 2333/
17/10002 (BStBl 2018 I
S. 147), Rz. 26 und 31.

8 Siehe § 26a Betriebsrenten-
gesetz.

9 Für eine anlässlich einer be-
ruflich veranlassten Auswärts-
tätigkeit zur Verfügung ge-
stellten Mahlzeit kommt der
Sachbezugswert in Betracht,
wenn der Preis für die Mahl-
zeit 60 Euro nicht übersteigt
(vgl. § 8 Abs. 2 Satz 8 und 9
EStG).

10 Siehe R 8.1 Abs. 7 LStR.

11 Vgl. BMF-Schreiben vom
18. Januar 2019 – IV C 5 –
S 2334/08/10006-01 (BStBl
2019 I S. 66).

12 Ggf. zuzüglich Zuschlag für
Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte
(siehe § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG).

13 Vgl. R 8.1 Abs. 9 LStR und
H 8.1 Abs. 9–10 LStH.

14 Urteil vom 10. Oktober 2018
X R 44-45/17.



beteiligung. Den geldwerten Vorteil aus der Pri-
vatnutzung des PKW rechnete der Arbeitgeber-
Ehegatte auf das Arbeitsentgelt an, wobei teil-
weise nur noch ein geringfügiger Betrag als
Arbeitslohn ausgezahlt wurde.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine ent-
sprechende Entlohnung in Gestalt einer PKW-
Über lassung  einem Fremdvergleich nicht stand-
halte. Nach Auffassung des Gerichts sei  jedenfalls
eine uneingeschränkte und zudem selbstbeteili-
gungsfreie Nutzungsüberlassung eines Firmen-
wagens für Privatfahrten an einen  fami lien -
fremden „Minijobber“ unüblich. Ein (fremder)
Arbeitgeber werde im Regelfall nur dann bereit
sein, einem Arbeitnehmer die private Nutzung
eines betrieblichen PKW zu gestatten, wenn die
hierfür kalkulierten Kosten (insbesondere Kraft-
stoff für die Privatfahrten usw.) zuzüglich des
Barlohns in einem angemessenen Verhältnis zum
Wert der Arbeitsleistung stünden. Das war im
Urteilsfall nicht gegeben. Danach sei das  Arbeits -
verhältnis steuerlich nicht anzuerkennen.

4
Unentgeltlicher Erwerb eines Grundstücks
und Abbruch des Gebäudes

Ist die Nutzung eines zur Einkunftserzielung
eingesetzten Gebäudes nicht mehr wirtschaft-
lich sinnvoll möglich und wird das Gebäude
 daher abgerissen, können ein ggf. noch vorhan-
dener „Restbuchwert“ des Gebäudes und auch
die Abbruchkosten als Werbungskosten bzw.
 Betriebsausgaben abgezogen werden.

Bei einem bereits in Abbruchabsicht erworbe-
nen Gebäude ist zu unterscheiden:15

• Ist das abgebrochene Gebäude objektiv wert-
los, gehören die Abbruchkosten zu den An-
schaffungskosten des Grund und Bodens, kön-
nen also nicht mehr abgeschrieben werden.

• Ist das abgebrochene Gebäude technisch
oder wirtschaftlich noch nicht verbraucht
und steht der Abbruch im wirtschaftlichen
Zusammenhang mit einem Neubau, gehören
die anteilig auf das abgerissene Gebäude
entfallenden Anschaffungskosten und die
Abbruchkosten zu den Herstellungskosten
des neu  errichteten Gebäudes.16

Wird ein Gebäude innerhalb von drei Jahren
nach dem Erwerb abgebrochen, gilt die (im Ein-
zelfall wider legbare) Vermutung dafür, dass ein
Grundstück in Abbruchabsicht erworben wurde,
womit Abbruchkosten und ein eventueller Rest-
wert des Gebäudes nicht sofort steuerlich be-
rücksichtigt werden können.

Bei einem unentgeltlichen Erwerb gelten ent-
sprechende Grundsätze.

Hätten die Eltern das Gebäude abgerissen und
ein neues Mietwohnhaus gebaut, käme für sie
dagegen ein entsprechender Werbungskosten-
abzug in Betracht, wenn auch das neue Gebäude
bei ihnen der Einkunftserzielung dient.

5
Umsatzsteuerliche Zuordnung von gemischt
genutzten Gegenständen zum  Unternehmen
– Mindestnutzung weiterhin anzuwenden

Gegenstände, die teilweise unternehmerisch
und teilweise zu privaten Zwecken genutzt
 werden, können wahlweise vollständig, anteilig
oder gar nicht dem Unternehmen zugeordnet
werden.18 Entsprechend dieser Zuordnung zum
Unternehmen ist ein Vorsteuerabzug im Rah-
men des § 15 UStG möglich. Bei vollständiger
Zuordnung zum Unternehmen und entsprechen-
dem Vorsteuerabzug unterliegt eine Privatnut-
zung des  Gegenstandes (z. B. eines PKW) als
unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer
(§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG).

Voraussetzung für den (anteiligen) Vorsteuer -
abzug ist nach deutschem Recht allerdings, dass
der Gegenstand überhaupt mindestens zu 10 %
unternehmerisch genutzt wird und die getätig-
ten Umsätze den Vorsteuerabzug ermöglichen
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG). 

Der gesetzliche Ausschluss des Vorsteuerabzugs
für Gegenstände, die zu weniger als 10 % für
das Unternehmen genutzt werden, entspricht
allerdings nicht den europarechtlichen Vorgaben
durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. Be-
reits seit einigen Jahren hat der Rat der Euro-
päischen Union daher Deutschland ermächtigt,
diese Sonderregelung weiter anzuwenden. Diese
Erlaubnis ist aktuell verlängert worden und gilt
jetzt bis zum 31. Dezember 2021.19 Danach
bleibt der Vorsteuerabzug für Gegenstände, die
zu mehr als 90 % für unternehmensfremde bzw.
private Zwecke verwendet werden, weiterhin
ausgeschlossen.

15 H 6.4 EStH.

16 BFH-Urteil vom 4. Dezember
1984 IX R 5/79 (BStBl 1985
II S. 208).

17 Vgl. BFH-Urteil vom 7. Okto-
ber 1986 IX R 93/82 (BStBl
1987 II S. 330).

18 Die umsatzsteuerliche Zuord-
nung zum „Unternehmensver-
mögen“ kann von der ertrag-
steuerlichen Zuordnung zum
(gewillkürten) „Betriebsver-
mögen“ abweichen.

19 Siehe Entscheidung des
EU-Rates vom 20. Dezember
2018 (ABl EU 2018 Nr.
L 329/20 vom 27. Dezember
2018).
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Beispiel:

Eltern übertragen ein bisher vermietetes Zweifamilienhaus unentgeltlich auf ihren Sohn.
Da das Gebäude im Zeitpunkt der Übertragung bereits leer stand und der Sohn es für
wirtschaftlich vernünftiger hielt, ließ er das Gebäude abreißen und errichtete ein neues
Wohnhaus.

Da beim Sohn von vornherein die Abbruch- und keine Einkunftserzielungsabsicht be-
stand, gehören der Gebäuderestwert und die Abbruchkosten zu den Herstellungskosten
des neu errichteten Gebäudes.17



6
Private Kapitalerträge in der Einkommen-
steuer-Erklärung 2018

Die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen
ist grundsätzlich durch einen Kapitalertrag -
steuer abzug in Höhe von 25 % zuzüglich
 Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer20

abgegolten. Kapital erträge müssen daher regel-
mäßig nicht in der Einkommen steuer-Erklärung
angegeben werden.  

Die Angabe von privaten Kapitalerträgen in der
Steuererklärung kann aber zwingend erforder-
lich oder empfehlenswert sein; siehe dazu ins-
besondere fol gende Beispiele:

Die Angabe der Kapitalerträge ist
erforderlich,  wenn

• für Kapitalerträge keine Kapitalertrag steuer
einbehalten wurde (z. B. bei Darlehen an
 Angehörige21 oder für Gesellschafter-Dar -
lehen,21 Steuererstattungszinsen nach § 233a
AO, Zinsen von aus ländischen Banken). Der
Steuersatz für diese Erträge im Rahmen
der Einkommensteuer-Veranlagung entspricht
dann regelmäßig dem Abgeltungsteuersatz
von 25 % (vgl. § 32d EStG).

• trotz Kirchensteuerpflicht keine Kirchen-
steuer von den Kapitalerträgen einbehalten
wurde (z. B. wegen Abgabe eines Sperrver-
merks22). In diesem Fall reicht es aus, nur die
darauf entfallende Kapitalertragsteuer anzu-
geben. Die Kirchensteuer wird dann im Rah-
men der Veranlagung festgesetzt.23

• Eine Minderung der Abgeltungsteuer wegen
Kir chensteuerpflicht20 kann nur erreicht  wer -
den, wenn auch die gesamten Kapitalerträge
angegeben werden.

Die Angabe der Kapitalerträge ist
sinnvoll,  wenn

• die Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge
mit dem persönlichen Einkommensteuersatz
günstiger ist als der 25 %ige Kapitalertrag-
steuerabzug (sog. Günstigerprüfung).24 Dies
kann z. B. auch durch Berück sich tigung
von Verlusten aus anderen Einkunftsarten
(z. B. aus Vermietung und Verpachtung) ein-
treten.

• die Besteuerung von Gewinnausschüttungen
aus einer Beteiligung an einer Kapital -
gesell schaft in Höhe von 60 % der Erträge

mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teil-
einkünfteverfahren) günstiger ist als der
Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfte-
verfahren kann auch dann vorteilhaft sein,
wenn z. B. Zinsen im Zusammenhang mit
der Finanzierung des Kapitalanteils ange -
fallen sind und (teilweise) berücksichtigt
werden sollen.

• Ein entsprechender Antrag ist möglich bei
 einer Beteiligung von mindes tens 25 % oder
bei mindestens 1 % und beruflicher Tätigkeit
mit maßgeblichem unternehmerischen Ein-
fluss auf die Gesellschaft.25

• der Kapitalertragsteuerabzug zu hoch ge -
wesen ist; das ist u. a. möglich, wenn kein
Freistellungsauftrag  erteilt wurde und des-
halb der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro
(Ehepartner: 1.602 Euro) nicht – oder nicht
vollständig – berücksichtigt werden konnte.

• (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermö-
gen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet
werden sollen.

Da z. B. Banken, Sparkassen oder Finanzdienst-
leister bei privaten Kapitalerträgen Steuerbe-
scheinigungen teilweise nicht mehr automa-
tisch ausstellen, sind diese ggf. anzufordern,
wenn die Einbeziehung von Kapital erträgen in
die Einkommensteuer-Veranlagung beabsichtigt
ist. 

Für Verluste, die in einem Bankdepot angefal-
len sind und nicht in diesem  Depot zur zukünf -
tigen Verlust verrechnung vorgetragen, sondern
im Rahmen der Einkommensteuer-Ver anlagung
mit anderen (Veräu ße rungs-)Gewinnen ver -
rechnet werden sollen, ist eine entsprechende
 Bescheinigung der Bank erforderlich.26

Auch im Fall der Güns tigerprüfung (d. h., wenn
der persönliche  Steuer satz niedriger ist als der
Abgeltung steuersatz von 25 %) kann lediglich
der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro (Ehe-
partner: 1.602 Euro) mindernd berücksichtigt
werden.27

25 Siehe hierzu § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.

26 Vgl. § 43a Abs. 3 Sätze 4 und 5 EStG. Zu beachten ist dabei,
dass bei seit 2009 angeschafften Aktien Veräußerungsverluste
grund sätzlich nur mit Veräußerungsgewinnen aus Aktienver-
käufen verrechnet werden dürfen.

27 Das Abzugsverbot für tatsächlich entstandene Werbungs -
kosten im Rahmen der Günstigerprüfung ist verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden; vgl. BFH-Urteil vom 28. Januar
2015 VIII R 13/13 (BStBl 2015 II S. 393).

20 Bei Kirchensteuerpflicht er-
mäßigt sich die Abgeltung-
steuer (siehe § 32d Abs. 1
Sätze 3 ff. EStG); der ermä-
ßigte Abgeltung steuer satz
beträgt bei 9 % Kirchensteuer
24,45 % bzw. 24,51 % bei
8 % Kirchensteuer.

21 Soweit der Darlehensnehmer
die Zinsen als Werbungskos -
ten/Betriebsausgaben gel-
tend machen kann und ein
Beherrschungs verhältnis
vorliegt (siehe dazu BMF-
Schreiben vom 18. Januar
2016 – IV C 1 – S 2252/08/
10004, BStBl 2016 I S. 85,
Rz. 136) oder bei Zinsen an
GmbH-Gesellschafter bzw.
 deren Angehörige bei min-
des tens 10 %iger Beteili-
gung, gilt für entsprechende
 Kapitalerträge der persön -
liche Einkommensteuersatz.

22 Vgl. § 51a Abs. 2e EStG.

23 Siehe § 51a Abs. 2d EStG.

24 Insbesondere denkbar bei
 einem zu versteuernden
 Einkommen bis zu ca.
15.000 i (Ehepartner:
30.000 i).
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